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Zitat

Original von annasun
Mir gehts ja auch "nur" um die ca. 15.000 Euro, die ich selbst eingezahlt habe...

Ja, aber die, zusammen mit dem Arbeitgeberanteil, sind doch dann deine Rentenzahlungen, die
du dann bekommst.

Also, so wie ichs verstanden hab:

Wer mit jobben und arbeiten im Angestelltenverhältnis mehr als 60 Monate verbracht hat, hat
damit einen Rentenanspruch.
Wer also dann aber doch noch verbeamtet wird, bekommt wohl zur Pension noch nen kleinen
Rentenanteil.

Wer aber weniger als 60 Monate in die Rentenkasse eingezahlt hat, der hat keinen
Rentenanspruch.
Dessen Beiträge würden einfach verfallen.
Das müssen sie aber nicht, weil man sich die ausbezahlen lassen kann, allerdings erst
frühestens nach zwei Jahren nicht mehr im Angstelltenverhältnis.

Wie viel das ausmacht, weiß ich ned genau, ne Freundin von der Polizei hat gesagt, ein Jahr
Vollzeit-Festanstellung müssten noch vierstellig bedeuten...
Müsste man nicht auf der Lohnsteuerkarte Angaben zu den Rentenbeiträgen finden?
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